
 
 
 

Ortswasserleitung und Hausbrunnen: Trennung erforderlich! 
 
 
Über  Ersuchen des Amtes der NÖ Landesregierung, Gruppe Wasser, ergeht 
folgende Information: 
 
Trinkwasser ist eine der wichtigsten Lebensgrundlagen. Die Trinkwasserversorgung 
unterliegt in Österreich sehr hohen Qualitätsanforderungen, die von öffentlichen 
Wasserversorgern durch entsprechende Technik, geschultes Personal und strenge 
Kontrollen gewährleistet werden. 
 
In vielen Haushalten werden neben der Ortswasserleitung zusätzlich auch Haus-
brunnen betrieben, die meistens für die Entnahme von Nutzwasser verwendet wer-
den. Leider kommt es immer wieder vor, dass private Hausbrunnen über die Hausin-
stallationen mit der öffentlichen Wasserleitung verbunden werden. So können Verun-
reinigungen in das öffentliche Versorgungsnetz gelangen. Denn Nutzwasser hat häu-
fig Verkeimungen, die über provisorische oder dauerhafte Verbindungen ins Trink-
wasser eingeschleust werden können. Hausbrunnen dürfen daher auf keine Fall und 
auf keine Weise mit der Ortswasserleitung oder mit den aus der Ortswasserleitung 
versorgten Hausinstallationen verbunden werden! 
 
Häufig werden zur „Trennung“ Absperrschieber, Rückflussverhinderer oder 
Rohrtrenner eingesetzt. Diese sind allerdings nicht geeignet, um eine hygienisch 
einwandfreie Trennung beider Versorgungssysteme zu gewährleisten. Nur eine voll-
ständige Trennung der Rohrleitungen bietet ausreichenden Schutz! 
 
Falls Sie in Ihrem Haushalt Rohrverbindungen zwischen der öffentlichen Wasserver-
sorgung und einem Hausbrunnen vorfinden, sollten Sie im Interesse einer sicheren 
Wasserversorgung umgehend eine wirkungsvolle Trennung vornehmen, damit Sie 
und Ihre MitbürgerInnen auch weiterhin einwandfreies Trinkwasser genießen können. 
 
 
 
Kirchberg am Wagram, 15.September  2005                     Mit freundlichen Grüßen: 
 
 
 
 
 
                                                                                       (J. Benedikt, Bürgermeister) 
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